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BUNDESGESETZBLATT
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Jahrgang 1964 Ausgegeben am 17. Juli 1964 51. Stück

153. Bundesgesetz: 11. Gehaltsgesetz-Novelle.
1 5 4 . Bundesgesetz: 8. Vertragsbedienstetengesetz-Novelle.
1 5 5 . Bundesgesetz: Erhöhung von Bezügen der Bediensteten des Dorotheums.
1 5 6 . Bundesgesetz: Neuerliche Abänderung des Hochschulassistentengesetzes 1962.
157 . Bundesgesetz: Neuerliche Abänderung des Hochschultaxengesetzes.
1 5 8 . Bundesgesetz: Neuerliche Abänderung des Kunstakademiegesetzes.
1 5 9 . Verordnung: Neuerliche Änderung der Verordnung über die Gewährung von Ruhegenuß-

zulagen und Versorgungszulagen auf Grund der Exekutivdienstzulage, der
Wachdienstzulage und Truppendienstzulage.

1 6 0 . Verordnung: Neuerliche Änderung der Dienstordnung für die Vertragsangestellten der
Österreichischen Bundesforste.

1 6 1 . Kundmachung: 2. Novelle der Bundesbahn-Besoldungsordnung 1963.
1 6 2 . Kundmachung: 7. Novelle der Bundesbahn-Dienst- und Lohnordnung.

1 5 3 . Bundesgesetz vom 1. Juli 1964,
mit dem das Gehaltsgesetz 1956 neuerlich
geändert wird (11. Gehaltsgesetz-Novelle).

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I.

Das Gehaltsgesetz 1956, BGBl. Nr. 54, in der
Fassung der Bundesgesetze BGBl. Nr. 94/1959,
BGBl. Nr. 247/1959, BGBl. Nr. 297/1959,
BGBl. Nr. 281/1960, BGBl. Nr. 164/1961,
BGBl. Nr. 306/1961, BGBl. Nr. 89/1963, BGBl.
Nr. 117/1963, BGBl. Nr. 144/1963 und BGBl.
Nr. 312/1963, wird geändert wie folgt:

1. § 4 Abs. 8 lit. b hat zu lauten:
„b) in den übrigen Fällen des Abs. 7 lit. a

und in den Fällen des Abs. 7 lit. b bis d
150 S."

2. Die Tabellen im § 28 Abs. 3 haben zu
lauten:

3. § 33 Abs. 8 hat zu lauten:

„(8) Die bezugsrechtliche Stellung, die sich
aus Anlaß der Ernennung eines Beamten in
die Dienstklasse III der Verwendungsgruppe C
nach den Abs. 3 bis 6 ergibt, ist um zwei Jahre
zu verbessern. Das gleiche gilt für Ernennungen
auf Dienstposten der Dienstklassen IV und V
der Verwendungsgruppe C."

16 94
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4. Dem § 35 ist folgender Abs. 8 anzufügen:

„(8) Bei der Überstellung eines Beamten der
Verwendungsgruppe C in eine höhere Ver-
wendungsgruppe gemäß Abs. 2, Abs. 3 und
Abs. 7 zweiter Satz bleibt die Änderung der
bezugsrechtlichen Stellung gemäß § 33 Abs. 8
außer Betracht."

5. Dem § 36 ist folgender Abs. 4 anzufügen:

„(4) Bei der Anwendung des Abs. 1 gilt § 35
Abs. 8 sinngemäß."

6. Der erste Satz des § 37 Abs. 5 hat zu lauten:

„Bei der Anwendung der Abs. 1 bis 4 ist
auf die Bestimmungen des § 33 Abs. 8 und
der §§ 35 und 36 Bedacht zu nehmen."

7. § 38 Abs. 1 hat zu lauten:
„(1) Dem Beamten des rechtskundigen Dienstes

bei den Bundespolizeibehörden gebührt,
1. solange er im Exekutivdienst verwendet

wird,
2. wenn er infolge eines im Exekutivdienst

erlittenen Dienstunfalles nicht mehr in diesem
Dienst verwendet werden kann,
eine Exekutivdienstzulage von 200 S. Die Exe-
kutivdienstzulage gebührt auch den Beamten
des höheren Dienstes an Justizanstalten."

8. Die Tabelle im § 39 Abs. 1 hat zu lauten:

9. § 41 hat zu lauten:

„Gehalt .
§ 41. Der Gehalt des Richteramtsanwärters

beträgt vor Ablegung der Richteramtsprüfung
3147 S, nach Ablegung dieser Prüfung 3213 S."

10. Die Tabelle im § 42 Abs. 2 hat zu lauten:

11. Der erste Satz des § 43 hat zu lauten:

„Dem Richter, der vier Jahre in der höchsten
Gehaltsstufe verbracht hat, gebührt eine für
die Bemessung des Ruhegenusses anrechenbare
Dienstalterszulage von 309 S."

12. Die Tabelle im § 44 Abs. 1 hat zu lauten:

13. Die Tabelle im § 48 Abs. 1 hat zu lauten:
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14. § 50 Abs. 2 hat zu lauten:

„(2) Die Dienstalterszulage beträgt für ordent-
liche Hochschulprofessoren 1483 S, für außer-
ordentliche Hochschulprofessoren und für Hoch-
schulassistenten 741 S."

15. Dem § 53 ist folgender Abs. 5 anzufügen:

„(5) Bei der Anwendung des Abs. 3 gilt § 35
Abs. 8 sinngemäß."

16. § 54 hat zu lauten:

„Abfertigung.

§ 54. (1) Hochschulassistenten, deren Dienst-
verhältnis nach einer Dauer von mehr als zwei
Jahren durch Ablauf der Bestellungsdauer endet,
gebührt eine Abfertigung in der Höhe von vier-
einhalb Monatsbezügen.

(2) Hochschulassistenten, die nach § 6 Abs. 6
lit. a des Hochschulassistentengesetzes 1962,
BGBl. Nr. 216, weiterbestellt wurden, gebührt,
wenn das Dienstverhältnis nach Ablauf der
Bestellungsdauer endet, eine Abfertigung in der
Höhe von zwölf Monatsbezügen."

17. Die Tabelle im § 55 Abs. 1 hat zu lauten:

18. § 56 Abs. 2 hat zu lauten:

19. § 57 Abs. 2 hat zu lauten:

20. § 58 Abs. 2 hat zu lauten:

„(2) Lehrern der Verwendungsgruppe L 2 V,
die an Hauptschulen Fremdsprachen unterrichten,
gebührt eine Dienstzulage in der Höhe von
148 S."
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21. § 58 Abs. 4 hat zu lauten:

22. § 59 Abs. 2 hat zu lauten.

„(2) Lehrern der Verwendungsgruppe L 1,
die Abteilungsvorstände an Kunstakademien
(Kunstakademiegesetz, BGBl. Nr . 168/1949) sind,
gebührt für die Dauer dieser Verwendung eine
Dienstzulage in der Höhe von 494 S."

23. Die Abs. 6 und 7 des § 59 haben zu lauten:

„(6) Klassenlehrern an einklassigen Volks-
schulen gebührt , wenn sie ein Jahr ununter-
brochen in einer solchen Verwendung gestanden
sind, für die Dauer jeder weiteren solchen Ver-
wendung eine Dienstzulage. Die Dienstzulage
beträgt für Klassenlehrer

an ungeteilten einklassigen Volksschulen . 222 S,

an geteilten einklassigen Volksschulen . . . 309 S.

(7) Lehrern an zweisprachigen Schulklassen
mit der Befähigung zur Unterrichtserteilung in
beiden Sprachen gebührt für die Dauer dieser
Verwendung eine Dienstzulage von 148 S."

24. Die Abs. 1 bis 3 des § 60 haben zu lauten:

„(1) Lehrern der Verwendungsgruppe L 2 V,
die, ohne die Voraussetzungen für eine An-
stellung in der Verwendungsgruppe L 2 HS
zu erfüllen, auf einem für Lehrer dieser Ver-
wendungsgruppe vorgesehenen Dienstposten an
einer Hauptschule, einer Sonderschule oder
einer Übungsschule verwendet werden, gebührt
für die Dauer dieser Verwendung eine Dienst-
zulage in der Höhe von 148 S, höchstens jedoch
in der Höhe des Unterschiedes zwischen ihrem
Gehalt und dem Gehalt eines Lehrers der Ver-
wendungsgruppe L 2 HS in der gleichen Gehalts-
stufe.

(2) Lehrerinnen (Kindergärtnerinnen) der Ver-
wendungsgruppe L 3, die — ohne die im § 58
Abs. 3 lit. c, d oder e angeführten Befähigungen
aufzuweisen — auf einem der in diesen Be-
stimmungen angeführten Dienstposten verwendet
werden, sowie Religionslehrern der Verwendungs-
gruppe L 3, die an Hauptschulen oder Sonder-
schulen verwendet werden, gebührt für die
Dauer dieser Verwendung eine Dienstzulage
von 99 S; § 58 Abs. 5 gilt sinngemäß.

(3) Lehrern, die an Bundeserziehungsanstalten,
Bundeskonvikten, Blindeninstituten, Taubstum-

meninstituten oder an gleichartigen Anstalten
als Erzieher verwendet werden, gebührt für
die Dauer dieser Verwendung eine Dienstzulage,
die durch die Verwendungsgruppe und durch
die Dienstzulagenstufe bestimmt wird. Sie be-
trägt

25. Dem § 64 ist folgender Abs. 7 anzufügen:

„(7) Bei der Anwendung des Abs. 4 gilt § 35
Abs. 8 sinngemäß."

26. Die Tabelle im § 65 Abs. 1 hat zu lauten:

27. § 66 Abs. 2 hat zu lauten:

28. § 70 Abs. 3 hat zu lauten:

„(3) Bei der Anwendung der Bestimmungen
der Abs. 1 und 2 gelten § 35 Abs. 8 und § 68
Abs. 4 sinngemäß."

29. Dem § 72 Abs. 1 ist folgender Satz anzu-
fügen :

„Wachebeamte der Verwendungsgruppe W 2
können frühestens in dem Zeitpunkt, in dem
sie durch Zeitvorrückung die Dienstklasse IV
erreichen, in diese Dienstklasse befördert wer-
den."
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30. Der erste Satz des § 73 Abs. 1 hat zu lauten:

„Dem Wachebeamten gebührt in den Dienst-
klassen I bis IV eine für die Bemessung des
Ruhegenusses anrechenbare Dienstzulage."

31. Der letzte Satz und die Tabellen im § 73
Abs. 1 haben zu lauten:

„Die Dienstzulage beträgt während der Dauer
des provisorischen Dienstverhältnisses 60 S und
nach der Definitivstellung

32. Die Tabelle im § 74 Abs. 1 hat zu lauten:

33. Die Tabelle im § 76 Abs. 1 hat zu lauten:

34. § 77 Abs. 1 hat zu lauten:

„(1) Dem Berufsoffizier gebührt,
1. solange er im Truppendienst verwendet

wird,
2. wenn er infolge eines im Truppendienst

erlittenen Dienstunfalles nicht mehr in diesem
Dienst verwendet werden kann,
eine Truppendienstzulage von 200 S."

35. § 78 Abs. 1 hat zu lauten:

„(1) Der Gehalt des zeitverpflichteten Soldaten
wird durch die Verwendungsgruppe, Dienststufe
und Gehaltsstufe bestimmt und beträgt

36. § 79 hat zu lauten:

„ Ü b e r s t e l l u n g in e i n e a n d e r e
D i e n s t s t u f e .

§ 79. Wird ein zeitverpflichteter Soldat in eine
andere Dienststufe überstellt, so bleibt er in der
erreichten Gehaltsstufe. Eine Änderung des
nächsten Vorrückungstermines tritt nicht ein."

37. § 79 a hat zu lauten:

„Truppenverwendungszu lage .

§ 79 a. Dem zeitverpflichteten Soldaten ge-
bührt,

1. solange er im Truppendienst verwendet
wird,

2. wenn er infolge eines im Truppendienst
erlittenen Dienstunfalles nicht mehr in diesem
Dienst verwendet werden kann,
eine Truppenverwendungszulage. Sie beträgt
in der Verwendungsgruppe H 4 100 S,
in der Verwendungsgruppe H 3 120 S."
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38. § 85 b Abs. 1 hat zu lauten:
„(1) Die. Dienstzulage gemäß § 58 Abs. 4

erhöht sich für Fremdsprachlehrer der Ver-
wendungsgruppe L 3 mit der Lehrbefähigung
für den Fremdsprachunterricht an Volks- und
Hauptschulen um 93 S."

39. § 86 Abs. 2 hat zu lauten:
„(2) Ein Beamter, der dem im Abs. 1 um-

schriebenen Personenkreis angehört, kann durch
Vorrückung die nachstehenden weiteren Gehalts-
stufen erreichen:

Diese weiteren Gehaltsstufen sind bei der
Beurteilung des Anspruches auf eine Dienst-
alterszulage außer Betracht zu lassen."

Artikel II.

1. Die bezugsrechtliche Stellung der Beamten
der Verwendungsgruppe C, Dienstklassen III,
IV und V, die sich im Zeitpunkt des Inkraft-
tretens dieses Bundesgesetzes im Dienststand
befunden haben, ist mit Wirksamkeit von diesem
Zeitpunkt unter sinngemäßer Anwendung des
§ 33 Abs. 8 des Gehaltsgesetzes 1956 in der
Fassung des Art. I Z. 3 dieses Bundesgesetzes
zu verbessern. Dies gilt für Beamte der Dienst-
klasse V jedoch insoweit nicht, als die besol-
dungsrechtliche Stellung anläßlich der Beförde-
rung in diese Dienstklasse nach § 33 Abs. 4, 5
und 7 des Gehaltsgesetzes 1956 in der ursprüng-
lichen Fassung oder nach § 33 Abs. 8 des Gehalts-
gesetzes 1956 in der Fassung der 1. Gehaltsgesetz-
Novelle, BGBl. Nr. 94/1959, verbessert wurde.

2. Ergibt sich bei der sinngemäßen Anwendung
der Bestimmungen des Art. I Z. 4 dieses
Bundesgesetzes auf Beamte des Dienststandes,
die vor dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes
überstellt wurden, eine günstigere bezugsrecht-
liche Stellung, so ist ihnen diese Stellung mit
dem Zeitpunkt des Inkrafttretens zuzuerkennen.

3. Wachebeamte der Verwendungsgruppe W 2,
die den Gehalt der Dienstklasse IV vor dem
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes im Wege
der Zeitvorrückung erreicht haben, können
mit Wirksamkeit vom Zeitpunkt dieses Inkraft-
tretens in die Dienstklasse IV befördert werden.
Solche Personalmaßnahmen sind nur bis 31. De-
zember 1964 zulässig.

Artikel III.

Dieses Bundesgesetz tritt am 1. August 1964
in Kraft.
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Artikel IV.

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist jedes Bundesministerium insoweit betraut,
als es oberste Dienstbehörde ist.

Schärf
Klaus Pittermann Olah Broda
Piffl Proksch Schmitz Schleinzer
Bock Probst Prader Kreisky

1 5 4 . Bundesgesetz vom 1. Juli 1964,
mit dem das Vertragsbedienstetengesetz 1948
neuerlich abgeändert wird (8. Vertragsbedien-

stetengesetz-Novelle).

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I.

Das Vertragsbedienstetengesetz 1948, BGBl.
Nr. 86, in der Fassung der Bundesgesetze BGBl.
Nr. 174/1959, BGBl. Nr. 282/1960, BGBl.
Nr. 165/1961, BGBl. Nr. 186/1962, BGBl.
Nr. 117/1963, BGBl. Nr. 173/1963 und BGBl.
Nr. 313/1963, wird geändert wie folgt:

1. Die Tabelle im § 11 Abs. 1 hat zu lauten:

2. Die Tabelle im § 14 Abs. 1 hat zu lauten:

3. Der letzte Satz des § 27 Abs. 5 hat zu ent-
fallen.

4. Nach § 27 a ist folgender § 27 b einzufügen:

„ E r k r a n k u n g w ä h r e n d d e s
U r l a u b e s .

§ 27 b. (1) Erkrankt oder verunglückt ein Ver-
tragsbediensteter während des Erholungsurlaubes,
ohne dies vorsätzlich oder grob fahrlässig herbei-
geführt zu haben, so sind auf Werktage fallende
Tage der Erkrankung, an denen der Vertrags-
bedienstete durch die Erkrankung dienstunfähig
war, auf das Urlaubsausmaß nicht anzurechnen,
wenn die Erkrankung länger als drei Kalender-
tage gedauert hat.

(2) Bei Erkrankung im Ausland ist Abs. 1 nur
dann anzuwenden, wenn eine stationäre Behand-
lung in einer Krankenanstalt durchgeführt wurde;
bei Vertragsbediensteten, die bei einer Dienststelle
des Bundes im Ausland verwendet werden und
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dort wohnen, gilt jedoch der Staat, in dem diese
Dienststelle liegt, nicht als Ausland.

(3) Erkrankt oder verunglückt ein Vertrags-
bediensteter, der während seines Erholungs-
urlaubes eine dem Erholungszweck des Urlaubes
widersprechende Erwerbstätigkeit ausübt, so hat
Abs. 1 keine Anwendung zu finden.

(4) Der Vertragsbedienstete ist verpflichtet, der
Dienststelle, die den Erholungsurlaub genehmigt
hat, nach dreitägiger Krankheitsdauer über die
Erkrankung unverzüglich Mitteilung zu machen.
Kann der Vertragsbedienstete aus Gründen, die
nicht von ihm zu vertreten sind, diese Mitteilung
nicht unverzüglich erstatten, so gilt die Bekannt-
gabe als rechtzeitig erstattet, wenn sie unmittelbar
nach Wegfall des Hinderungsgrundes nachgeholt
wird. Bei Wiederantritt des Dienstes hat der Ver-
tragsbedienstete ohne schuldhafte Verzögerung
ein ärztliches Zeugnis oder eine Bestätigung der
zuständigen Krankenkasse vorzulegen. Kommt
der Vertragsbedienstete diesen Verpflichtungen
nicht nach, so hat Abs. 1 keine Anwendung zu
finden.

(5) Das ärztliche Zeugnis beziehungsweise die
Bestätigung der Krankenkasse hat über Beginn,
Dauer und Ursache der Dienstunfähigkeit Auf-
schluß zu geben. Bei Erkrankung des Vertrags-
bediensteten im Ausland ist an Stelle des vor-
gesehenen ärztlichen Zeugnisses oder der Bestäti-
gung der Krankenkasse eine Bescheinigung der
Krankenanstalt über die stationäre Behandlung
beizubringen.

(6) Der Vertragsbedienstete hat nach termin-
gemäßem Ablauf seines Erholungsurlaubes oder,
falls die Erkrankung länger dauert, nach deren
Beendigung seinen Dienst anzutreten."

5. Nach § 34 Abs. 2 lit. e ist ein Strichpunkt
zu setzen und folgende lit. f anzufügen:

„f) wenn der Vertragsbedienstete sich eine im
§ 27 b Abs. 4 und 5 angeführte Bescheini-
gung arglistig beschafft oder mißbräuchlich
verwendet."

6. § 35 Abs. 4 hat zu lauten:

„(4) Dienstzeiten in Dienstverhältnissen zu einer
Gebietskörperschaft sind, wenn sie dem Vertrags-
bediensteten als Vordienstzeiten angerechnet wur-
den, der Dauer des Dienstverhältnisses zuzu-
rechnen."

7. Die Tabelle im § 41 Abs. 1 hat zu lauten:

8. § 41 Abs. 3 hat zu lauten:

„(3) Den in die Entlohnungsgruppe 1 2 v einzu-
reihenden Vertragslehrern an Berufsschulen ge-
bühr t eine Dienstzulage von S 153'50."

9. Die Tabelle im § 44 Abs. 2 hat zu lauten:
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10. § 44 a Abs. 1 letzter Satz hat zu lauten:

„Die Dienstzulage für jede Jahreswochenstunde
beträgt:

in der Entgeltstufe 1 S 71'20
in der Entgeltstufe 2 S 106'80."

11. Die Abs. 2 bis 6 des § 44 a haben zu lauten:

„(2) Den Vertragslehrern der Entlohnungs-
gruppe 1 2 v, die an Hauptschulen Fremdsprachen
unterrichten, gebührt für jede Jahreswochen-
stunde eine Dienstzulage von S 71'20 jährlich.

(3) Den Vertragslehrern der Entlohnungs-
gruppe 1 2 v, die, ohne die Voraussetzungen für
eine Einreihung in die Entlohnungsgruppe 1 2 hs
zu erfüllen, an Hauptschulen oder Sonderschulen
unterrichten, gebührt für jede Jahreswochen-
stunde eine Dienstzulage von S 59'30 jährlich.

(4) Vertragslehrerinnen (Kindergärtnerinnen)
der Entlohnungsgruppe 1 3, die, ohne die im
Abs. 1 lit. c, d oder e angeführten Befähigungen
aufzuweisen, auf einem der in diesen Bestim-
mungen angeführten Dienstposten verwendet
werden, sowie Religionslehrern der Entlohnungs-
gruppe 1 3, die an Hauptschulen oder Sonder-
schulen verwendet werden, gebührt für jede
Jahreswochenstunde eine Dienstzulage von
S 47'40 jährlich.

(5) Den in die Entlohnungsgruppe 1 2 v ein-
zureihenden Vertragslehrern an Berufsschulen
gebührt für jede Jahreswochenstunde eine Dienst-
zulage von S71'20 jährlich.

(6) Den Vertragslehrern, die an Bundeserzie-
hungsanstalten, Bundeskonvikten, Blindeninsti-
tuten, Taubstummeninstituten oder an gleich-
artigen Anstalten als Erzieher verwendet werden,
gebührt für die Dauer dieser Verwendung eine
Dienstzulage. Die Dienstzulage beträgt jährlich

in der Entlohnungsgruppe l1 . . S 7320,

in den Entlohnungsgruppen l 2 . . S 5928 und

in der Entlohnungsgruppe l 3 . . S 3936."

Artikel II.

(1) Die Bestimmungen des Artikels I Z. 3, 4
und 5 treten am 1. Juni 1964, die übrigen Bestim-
mungen dieses Bundesgesetzes am 1. August 1964
in Kraft.

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist die Bundesregierung, in Angelegenheiten je-
doch, die nur ein Bundesministerium betreffen,
dieses Bundesministerium betraut.

Schärf
Klaus Pittermann Olah Broda
Piffl Proksch Schmitz Schleinzer
Bock Probst Prader Kreisky

155. Bundesgesetz vom 1. Juli 1964 über
die Erhöhung von Bezügen der Bediensteten

des Dorotheums.

Der Nationalrat hat beschlossen:

§ 1. Der Teil des Monatsbezuges der Bedien-
steten des Dorotheums, der sich aus den §§ 4
und 5 des Bundesgesetzes vom 10. Juli 1958,
BGBl. Nr. 161, über die dienst- und besoldungs-
rechtliche Stellung der Bediensteten des Doro-
theums, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl.
Nr. 2/1962, aus Artikel II Abs. 4 und 5 des
letztgenannten Bundesgesetzes und aus § 1 des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 318/1963 ergibt, ist um
4 v. H., mindestens aber um 80 S zu erhöhen.

§ 2. Dieses Bundesgesetz tritt am 1. August
1964 in Kraft.

§ 3. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist das Bundesministerium für Inneres, soweit
jedoch in den nach § 1 Abs. 2 des Bundesgesetzes
über die dienst- und besoldungsrechtliche Stellung
der Bediensteten des Dorotheums anzuwendenden
Vorschriften die Mitwirkung des Bundeskanzler-
amtes und des Bundesministeriums für Finanzen
vorgesehen ist, im Einvernehmen mit diesen
betraut.

Schärf
Klaus Olah Schmitz

156. Bundesgesetz vom 1. Juli 1964,
mit dem das Hochschulassistentengesetz 1962

neuerlich abgeändert wird.

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I.

Das Hochschulassistentengesetz 1962, BGBl.
Nr. 216, in der Fassung der Bundesgesetze BGBl.
Nr. 261/1963 und BGBl. Nr. 315/1963 wird abge-
ändert wie folgt:

1. § 18 Abs. 1 hat zu lauten:

„(1) Vollbeschäftigten wissenschaftlichen Hilfs-
kräften gebührt ein Monatsentgelt von 2314 S;
das Monatsentgelt beträgt aber für wissenschaft-
liche Hilfskräfte, die Diplom-Kaufleute, Diplom-
Volkswirte oder Diplom-Dolmetscher sind,
2428 S. Neben dem Monatsentgelt gebühren
Familienzulagen nach den Bestimmungen der
§§ 4 und 5 des Gehaltsgesetzes 1956, BGBl.
Nr. 54. Nicht vollbeschäftigten wissenschaftlichen
Hilfskräften gebührt der ihrer Arbeitszeit ent-
sprechende Teil des Monatsentgeltes und der
Familienzulagen."
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2. Die Abs. 2 und 3 des § 21 haben zu lauten:

„(2) Das Monatsentgelt der vollbeschäftigten
Vertragsassistenten beträgt

im 1. Jahr ihrer Verwendung 2968 S,
vom 2. bis einschließlich dem 4. Jahr

ihrer Verwendung 3153 S,
ab dem 5. Jahr ihrer Verwendung . . . . 3338 S,
ab dem 7. Jahr ihrer Verwendung . . . . 3708 S
und ab dem 9. Jahr ihrer Verwendung . . 3955 S.

(3) Das Monatsentgelt erhöht sich für Vertrags-
assistenten, welche das Doktora t der Medizin er-
worben haben und als Ärzte verwendet werden,
ab dem 11. Jahr ihrer Verwendung auf . . 4202 S,
ab dem 13. Jahr ihrer Verwendung auf . . 4449 S
und ab dem 15. Jahr ihrer Verwendung 4696 S."

Artikel II.

(1) Dieses Bundesgesetz t r i t t am 1. August 1964
in Kraft.

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist das Bundesministerium für Unterricht betraut .

Schärf
Klaus Piffl

157. Bundesgesetz vom 1. Juli 1964, mit
dem das Hochschultaxengesetz neuerlich ab-

geändert wird.

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I.

Der § 23 Abs. 2 des Hochschultaxengesetzes,
BGBl. Nr. 102/1953, in der Fassung der Bundes-
gesetze BGBl. Nr. 156/1961, BGBl. Nr. 73/1962
und BGBl. Nr. 316/1963 hat zu lauten:

„(2) Die Remuneration beträgt:
a) für die Erteilung wissenschaft-

lichen Unterrichts für jede
Wochenstunde im Semester . . 2472'— S,

b) jedoch für Übungen aus einem
wissenschaftlichen Fach, bei
denen der Vortragende eine
vorwiegend anleitende und
kontrollierende Tätigkeit nur
während eines Teiles der Zeit
der Lehrveranstaltung ausübt,
wie bei Laboratoriums-, Zei-
chen-, Konstruktions- und
ähnlichen Übungen, für jede
Wochenstunde im Semester . . 1236'— S,

c) für den Unterricht aus einem
praktischen Fach oder einer
Fertigkeit für jede Wochen-
stunde im Semester 1606'— S,

d) jedoch für Lehrveranstaltun-
gen aus einem praktischen
Fach, bei denen der Vortra-
gende eine vorwiegend an-
leitende und kontrollierende
Tätigkeit während der ge-
samten Zeit der Lehrveran-
staltung ausübt, wie bei Pro-
seminarübungen an den lin-
guistischen Lehrkanzeln oder
an den Instituten für Dol-
metschausbildung für jede
Wochenstunde im Semester . . 1853'—S."

Artikel II.

(1) Dieses Bundesgesetz tritt am 1. August 1964
in Kraft.-

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist das Bundesministerium für Unterricht be-
traut.

Schärf
Klaus Piffl

158 . Bundesgesetz vom 1. Juli 1964,
mit dem das Kunstakademiegesetz neuerlich

abgeändert wird.

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I.

§ 10 Abs. 2 lit. b des Kunstakademiegesetzes,
BGBl. N r . 168/1948, in der Fassung der Bundes-
gesetze BGBl. Nr . 61/1953, BGBl. Nr . 177/1954,
BGBl. Nr . 160/1958, BGBl. Nr . 268/1961, BGBl.
Nr . 190/1962, BGBl. N r . 117/1963 und BGBL
Nr . 317/1963 hat zu lauten:

„b) Der Entlohnung der Lehrkräfte ist ein
Mindestsatz von 1013 S und ein Höchst-
satz von 2953 S für jede Jahreswochen-
stunde zugrunde zu legen."

Artikel II.

(1) Dieses Bundesgesetz tr i t t mit dem 1. August
1964 in Kraft.

(2) Verordnungen auf Grund des § 10 Abs. 2
des Kunstakademiegesetzes in der Fassung des
Art. I können bereits von dem der Kund-
machung dieses Bundesgesetzes folgenden Tag an
erlassen werden. Sie treten jedoch frühestens mit
1. August 1964 in Kraft.

Artikel III.

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist
das Bundesministerium für Unterricht im Ein-
vernehmen mit dem Bundeskanzleramt und dem
Bundesministerium für Finanzen betraut.

Schärf
Klaus Piffl Schmitz
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159. Verordnung der Bundesregierung vom
16. Juni 1964, mit der die Verordnung der
Bundesregierung über die Gewährung von
Ruhegenußzulagen und Versorgungszulagen
auf Grund der Exekutivdienstzulage, der
Wachdienstzulage und der Truppendienst-

zulage neuerlich geändert wird.

Auf Grund des § 51 b des Gehaltsüberleitungs-
gesetzes, BGBl. Nr. 22/1947, in der Fassung der
Gehaltsüberleitungsgesetz-Novelle 1956, BGBl.
Nr. 55, wird verordnet:

Artikel I.

§ 1 Abs. 2 der Verordnung der Bundesregie-
rung vom 5. November 1957, BGBl. Nr. 229,
über die Gewährung von Ruhegenußzulagen und
Versorgungszulagen auf Grund der Exekutiv-
dienstzulage, der Wachdienstzulage und der
Truppendienstzulage in der Fassung der Ver-
ordnungen BGBl. Nr. 182/1960, BGBl. Nr. 180/
1961, BGBl. Nr. 205/1963 und BGBl. Nr. 338/
1963 hat zu lauten:

Artikel II.

Diese Verordnung tritt am 1. August 1964
in Kraft.

Pittermann Olah Broda
Piffl Proksch Schmitz Schleinzer

Bock Probst Prader

160. Verordnung der Bundesregierung vom
30. Juni 1964, mit der die Dienstordnung
für die Vertragsangestellten der Österreichi-
schen Bundesforste neuerlich geändert wird.

Auf Grund des § 5 des Gesetzes vom 28. Juli
1925, BGBl. Nr . 282, über die Bildung
eines Wirtschaftskörpers „Österreichische Bundes-
forste" wird verordnet:

Artikel I.

Die Dienstordnung für die Vertragsangestellten
der Österreichischen Bundesforste, BGBl. Nr . 256/
1949, in der Fassung der Verordnungen BGBl.
Nr . 102/1956, BGBl. Nr . 250/1959, BGBl.
Nr . 288/1960, BGBl. N r . 152/1961, BGBl.
Nr . 183/1963 und BGBl. Nr . 291/1963 wird
geändert wie folgt:

1. Der letzte Satz des § 24 Abs. 5 hat zu
entfallen.

2. Nach § 25 ist folgender § 25 a einzufügen:

„§ 25 a. E r k r a n k u n g w ä h r e n d d e s
U r l a u b e s .

(1) Erkrankt oder verunglückt ein Angestellter
während des Erholungsurlaubes, ohne dies vor-
sätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt zu
haben, so sind auf Werktage fallende Tage der
Erkrankung, an denen der Angestellte durch die
Erkrankung dienstunfähig war, auf das Urlaubs-
ausmaß nicht anzurechnen, wenn die Erkrankung
länger als drei Kalendertage gedauert hat.

(2) Bei Erkrankung im Ausland ist Abs. 1 nur
dann anzuwenden, wenn eine stationäre Behand-
lung in einer Krankenanstalt durchgeführt würde.

(3) Erkrankt oder verunglückt ein Angestellter,
der während seines Erholungsurlaubes eine dem
Erholungszweck des Urlaubes widersprechende
Erwerbstätigkeit ausübt, so hat Abs. 1 keine An-
wendung zu finden.

(4) Der Angestellte ist verpflichtet, der Dienst-
stelle, die den Erholungsurlaub genehmigt hat,
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nach dreitägiger Krankheitsdauer über die Er-
krankung unverzüglich Mitteilung zu machen.
Kann der Angestellte aus Gründen, die nicht von
ihm zu vertreten sind, diese Mitteilung nicht un-
verzüglich erstatten, so gilt die Bekanntgabe als
rechtzeitig erstattet, wenn sie unmittelbar nach
Wegfall des Hinderungsgrundes nachgeholt wird.
Bei Wiederantritt des Dienstes hat der Angestellte
ohne schuldhafte Verzögerung ein ärztliches
Zeugnis oder eine Bestätigung der zuständigen
Krankenkasse vorzulegen. Kommt der Ange-
stellte diesen Verpflichtungen nicht nach, so hat
Abs. 1 keine Anwendung zu finden.

(5) Das ärztliche Zeugnis beziehungsweise die
Bestätigung der Krankenkasse hat über Beginn,
Dauer und Ursache der Dienstunfähigkeit Auf-
schluß zu geben. Bei Erkrankung des Ange-

stellten im Ausland ist an Stelle des vorgesehenen
ärztlichen Zeugnisses oder der Bestätigung der
Krankenkasse eine Bescheinigung der Kranken-
anstalt über die stationäre Behandlung beizu-
bringen.

(6) Der Angestellte hat nach termingemäßem
Ablauf seines Erholungsurlaubes oder, falls die
Erkrankung länger dauert, nach deren Beendi-
gung seinen Dienst anzutreten."

3. Nach § 34 Abs. 2 lit. f ist ein Strichpunkt
zu setzen und folgende lit. g anzufügen:

„g) wenn der Angestellte sich eine im § 25 a
Abs. 4 und Abs. 5 angeführte Bescheinigung
arglistig beschafft oder mißbräuchlich ver-
wendet."

4. Der Abschnitt A der Z. 3 der Anlage hat zu lauten:

Dienstalterszulage.

Den Angestellten gebührt nach zwei in der
höchsten Gehaltsstufe ihrer Verwendungsgruppe
verbrachten Jahren eine Dienstalterszulage. Sie
beträgt in der Verwendungsgruppe A 179 S, in
der Verwendungsgruppe B 136 S, in der Ver-
wendungsgruppe C 86 S und in der Verwen-

dungsgruppe D 74 S; die Dienstalterszulage er-
höht sich in den Verwendungsgruppen A, B
und C nach vier in der höchsten Gehaltsstufe ver-
brachten Jahren auf das doppelte Ausmaß der
vorgenannten Beträge. Nach Vollendung des
65. Lebensjahres fällt eine Dienstalterszulage
nicht mehr an."
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5. Die Tabelle im Abschnitt B der Z. 3 hat zu lauten:

Artikel II.

Die Bestimmungen des Artikels I Z. 1 bis 3
treten mit dem auf die Kundmachung dieser Ver-
ordnung im Bundesgesetzblatt folgenden Tag, die

Bestimmungen des Artikels I Z. 4 mit 1. August
1964 in Kraft.
Klaus Pittermann Olah Broda
Piffl Proksch Schmitz Schleinzer
Bock Probst Prader Kreisky

1 6 1 . Kundmachung des Bundesministeriums für Verkehr und Elektrizitätswirtschaft vom
10. Juli 1964, mit der die Bundesbahn-Besoldungsordnung 1963 neuerlich abgeändert wird

(2. Novelle der Bundesbahn-Besoldungsordnung 1963).

Mit Zustimmung des Hauptausschusses des Nationalrates vom 8. Juli 1964 (Gesetz vom
13. April 1920, StGBl. Nr. 180), wird kundgemacht:

Artikel I.

Die Bundesbahn-Besoldungsordnung 1963, BGBl. Nr. 170, in der Fassung der Kundmachung
BGBl. Nr. 340/1963, wird wie folgt abgeändert:

1. § 8 Abs. 8 lit. b hat zu lauten:

„b) in allen übrigen Fällen des Abs. 7 lit. a und in den Fällen des Abs. 7 lit. b bis d 150 S."

2. Die Anlage 3 hat zu lauten:
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Anlage 3

Artikel II.
Die Bestimmungen des Artikels I treten mit 1. August 1964 in Kraft.

Probst
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1 6 2 . Kundmachung des Bundesministeriums für Verkehr und Elektrizitätswirtschaft vom
10. Juli 1964, mit der die Bundesbahn-Dienst- und Lohnordnung neuerlich abgeändert wird

(7. Novelle der Bundesbahn-Dienst- und Lohnordnung).

Mit Zustimmung des Hauptausschusses des Nationalrates vom 8. Juli 1964 (Gesetz vom
13. April 1920, StGBl. Nr. 180), wird kundgemacht:

Artikel I.

Die Dienst- und Lohnordnung für die für den vorübergehenden Bedarf aufgenommenen Bedien-
steten der Österreichischen Bundesbahnen, BGBl. Nr. 96/1954, in der Fassung der Kundmachungen
BGBl. Nr. 66/1956, BGBl. Nr. 207/1959, BGBl. Nr. 252/1959, der Ergänzungszuschlags-Kund-
machung 1961, BGBl. Nr. 293/1960 und der Kundmachungen BGBl. Nr. 154/1961, BGBl. Nr. 214/
1962 und BGBl. Nr. 13/1964, wird wie folgt abgeändert:

Die Anlage 2 zur Bundesbahn-Dienst- und Lohnordnung hat zu lauten:

Artikel II.

Die Bestimmungen des Artikels I treten mit 1. August 1964 in Kraft.

Probst


